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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ASVG §175 Abs1

Rechtssatz

Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen dienen der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und der

Förderung des Kontaktes zwischen Betriebsleitung und Belegschaft. Ob die Teilnehmer unter

Unfallversicherungsschutz stehen, hängt davon ab, in welcher Intensität die Gemeinschaftsveranstaltung betrieblichen

Zwecken dient und in welchem Ausmaß private Interessen mitspielen.
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